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Top 8.2 Fraktionsantrag WGK

Beschluss:

Die WGK-Fraktion beantragt, der Fachstellungnahme der Verwaltung zum 3. Entwurf 
der Regionalplanung Wind folgenden Text als Präambel voranzusetzen: 

 

Die grundlegende Zielsetzung der Landesplanungsbehörde, den Ausbau von raumbe-
deutsamen Windenergieanlagen durch die Ausweisung von Vorranggebieten mit Aus-
schlusswirkung zu steuern und zur Ermittlung der Gebiete ein gesamträumliches Kon-
zept mit  inheitlich anzuwendenden Abgrenzungs- und Bewertungskriterien  zugrunde 
zu legen, wird begrüßt. 

Gleichwohl sollte grundsätzlich vor dem weiteren Ausbau der Windkraft dieser auch mit 
dem Netzausbau synchronisiert und an den Aufbau von Speichermöglichkeiten bzw. 
Umwandlungstechnologien gekoppelt werden. Speichertechnologien werden die bei 
weitem ungenutzten Potentiale vorhandener Kapazitäten erschließen, was den Res-
sourcenbedarf an Fläche maßgeblich reduziert. Dazu wäre auch die Wirkung  von 
Durchleitungs- und Netzkapazitäten  bei  der  Verteilung  und  Speicherung  zu  berück-
sichtigen (Durchleitung  von Strom aus Skandinavien). 

Auch signifikante Seiteneffekte der LEP für unmittelbar tangierte Bereiche sind zu 
berücksichtigen, insbesondere die räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten betroffener 
Gemeinden und Städte in Bezug auf Ausweisung/Planung von Gewerbe- oder Wohnge-
bieten. Hier haben die Gemeinden kommunale Planungskompetenz, die bei der Regio-
nalplanung Wind berücksichtigt werden muss.

Die raumbedeutsame Wirkung moderner Windkraftanlagen führt zu einer Veränderung 
der Natur- und Kulturlandschaft im Kreis. Daher müssen insbesondere die Naturparke 
des Kreises komplett frei von Windkraftanlagen bleiben, da sie anderenfalls in ihrer 
Funktion als Erholungslandschaft  nd Tourismusmagnet mit dem entsprechenden Wert-
schöpfungspotential beeinträchtigt werden.  

Ein unausgewogener Ausbau von Windkraftanlagen ohne nachgewiesenen Nutzen 
stellt letztlich einen Verfahrensfehler dar, der zudem mit grundlegenden Interessen  und 



Zielsetzungen der Gemeinden des Kreises kollidiert, so dass ein weiterer Zubau zum 
heutigen Zeitpunkt abgelehnt wird.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 4

Nein-Stimmen: 45

Enthaltungen: 4

Der Antrag ist da-
mit abgelehnt.


